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Liebe Schülerinnen und Schüler!

wir begrüßen euch herzlich in der neuen schule und freuen uns, dass ihr euch für die laufbahn als zukünf-

tige Techniker:innen entschieden habt.

Um den Umstieg von der vorigen schule in die hTl zu erleichtern, möchten wir euch und eure eltern  

mit diesem handbuch unterstützen. es enthält alles, was besonders zu beachten ist. Das handbuch 

steht auch auf unserer schulhomepage zum Download zur Verfügung. sollte es dennoch schwierig- 

keiten geben, wendet euch bitte an eure klassenvorständin oder euren klassenvorstand.

Viel Freude und Erfolg in der neuen Schule!

Mag. Thomas Angerer
Direktor
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n HTL Wien West
 höhere Technische Bundeslehranstalt 1160 wien

Thaliastraße – hettenkofergasse 15, eingang Thaliastraße 125

 www.htlwienwest.at  hier findet ihr alles wissenswerte: Terminkalender, sprechstunden, ...

 direktor mag. anGErEr Thomas
Tel. 01/49111-113     e-mail: direktion@htlwienwest.at

n Höhere Lehranstalt für Informationstechnologie
 ausbildungsschwerpunkt netzwerktechnik
 ausbildungsschwerpunkt medientechnik

 Mag. Dr. Claudia Bittner
Tel.: 01/49 111-610     e-mail: abteilung.it@htlwienwest.at

n Fachschule für Informationstechnik

 Mag. Dr. Claudia Bittner
Tel.: 01/49 111-610     e-mail: abteilung.it@htlwienwest.at

n Höhere Lehranstalt für maschinenbau
 ausbildungsschwerpunkt Digitale Produktentwicklung - smart engeneering
 ausbildungsschwerpunkt energie- und Umwelttechnik - green energies and sustainable engeneering

 aV dI dr. KEFEr Kurt
Tel.: 01/49 111-510     e-mail: kurt.kefer@htlwienwest.at

n Fachschule für mechatronik
 ausbildungsschwerpunkt gebäudetechnik/gebäudeautomation
 ausbildungsschwerpunkt robotik und automatisierungstechnik

 aV dI dr. KEFEr Kurt
Tel.: 01/49 111-510     e-mail: kurt.kefer@htlwienwest.at

n Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik

 aV dI TIEFGrabEr dietmar
Tel.: 01/49 111-410     e-mail: abteilung.e@htlwienwest.at

n Höhere Lehranstalt für Elektronik und Technische Informatik

 aV dI TIEFGrabEr dietmar
Tel.: 01/49 111-410     e-mail: abteilung.e@htlwienwest.at

n Elternverein

e-mail: info@htlwienwest-elternverein.at     www.htlwienwest-elternverein.at

n absolventenverband

 e-mail: vorstand@htl-news.at

Kontakte
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unterrichtszeiten

1 7:50
8:40 1 7:50

8:40 1 7:50
8:40

2 8:40
9:30 2 8:40

9:30 2 8:40
9:30

3 9:40
10:30 3 9:40

10:30 3 9:30
10:20

4 10:30
11:20 4 10:30

11:20 4 10:30
11:20

5 11:20
12:10 5 11:20

12:10 5 11:20
12:10

6 12:10
13:00 6 12:10

13:00 6 12:10
13:00

7 13:00
13:50 7 13:00

13:50 7 13:00
13:50

8 13:50
14:40 8 13:50

14:40 8 13:50
14:40

11 16:30
17:20 11 16:30

17:20 11 16:30
17:20

9 14:50
15:40 9 14:50

15:40 9 14:50
15:40

10 15:40
16:30 10 15:40

16:30 10 15:40
16:30

11 16:30
17:20 11 16:30

17:20 11 16:30
17:20 0 16:45

17:30

1 17:30
18:15

2 18:15
19:00

3 19:15
20:00

4 20:00
20:45

5 20:45
21:30

7:50

8:40

9:30
9:40

10:30

11:20

12:10

13:00

13:50

14:40
14:50

15:40

16:30

17:20

19:00
19:15

20:00

20:45

21:30

16:45

17:30

18:15

E M IT

BEI
BM

n E: elektronik und Technische informatik, elektrotechnik
n m: maschinenbau, mechatronik
n IT: informationstechnologie, informationstechnik
n bEI, bm: ausbildung für Berufstätige: elektrotechnik, informatik und maschinenbau

10:20
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n Donnerstag,  05.09.24 Fotoaktion für alle 1. klassen und Jahrgänge
(Das Foto wird für den schüler:innenausweis verwendet.)

Elternabende der ersten Jahrgänge und Klassen:
n montag   09.09.24 17:30 Uhr Fachschule mechatronik
n montag   09.09.24 18:30 Uhr  hTl maschinenbau
n Dienstag  10.09.24 17:30 Uhr  hTl informationstechnologie
n Donnerstag   12.09.24 17:30 Uhr Fachschule informationstechnik
n montag 16.09.24 17:30 Uhr  hTl elektrotechnik/elektronik

n Dienstag 01.10.24 schul-, abteilungs- und klassensprecherwahl
n mittwoch 02.10.24 schul-, abteilungs- und klassensprecherwahl
n montag 07.10.24 laut Beschluss des sga  ............................................................. schulfrei
n samstag 26.10.24  bis  sonntag  03.11.24 ............................................................................ herbstferien
n Freitag 15.11.24  leopoldi  ...................................................................................................... schulfrei
n Freitag 22.11.24 Tag der offenen Tür  ........................................................................ 13:30 – 17:30 Uhr
n samstag 23.11.24 Tag der offenen Tür  ........................................................................ 09:00 – 13:00 Uhr
n Freitag 29.11.24 elternsprechtag   ................................................................................. 15:00 – 19:00 Uhr
n montag 23.12.24  bis  montag  06.01.25  ............................................................................ weihnachtsferien
n Freitag 17.01.25 Tag der offenen Tür  ........................................................................ 13:30 – 17:30 Uhr
n Freitag 31.01.25 Verteilung der schulnachrichten
n samstag 01.02.25  bis sonntag 09.02.25  ............................................................................ semesterferien
n samstag, 12.04.25  bis montag 21.04.25  .............................................................................. Osterferien
n Dienstag 22.04.25  laut Beschluss des sga  ............................................................. schulfrei 
n Donnerstag 01.05.25 Tag der arbeit  ....................................................................................... schulfrei
n Freitag 02.05.25 laut Beschluss des sga  ............................................................. schulfrei 
n Donnerstag 29.05.25  christi himmelfahrt  ....................................................................... schulfrei
n montag 09.06.25   Pfingstmontag ...................................................................................... schulfrei
n Donnerstag 19.06.25 Fronleichnam  ........................................................................................ schulfrei 
n Freitag 27.06.25 Verteilung der Jahreszeugnisse
n samstag 28.06.25  bis  sonntag, 31.08.25  ...........................................................................sommerferien

n montag 01.09.25 schulbeginn schuljahr 2025/26
n montag 01.09.25   wiederholungsprüfungen
n Dienstag 02.09.25   wiederholungsprüfungen

abkürzungen: sga = schulgemeinschaftsausschuss

Diese und alle weiteren Termine – Änderungen – Ergänzungen finden Sie auf unserer Homepage

www.htlwienwest.at

Wichtige Termine im Schuljahr 2024/25  
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zustimmungserklärung
Einwilligung gem. art 6 abs. 1 lit. a iVm art 7 dSGVo (datenschutz-Grundverordnung)
(bITTE In bLoCKbuCHSTabEn auSFüLLEn und unTErSCHrEIbEn!)
Für den schulbetrieb wie auch für serviceleistungen im schulbereich ist die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten erforderlich. Der schutz ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes anliegen. wir 
treffen technische und organisatorische maßnahmen, dass Datenverlust und unsachgemäße Datenver-
öffentlichung verhindert werden. gemäß DsgVO ist ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der 
Daten erforderlich. wir versichern, dass die Daten nach ablauf der gesetzlichen aufbewahrungsfristen und 
bei wegfall des Verarbeitungszweckes unverzüglich gelöscht werden.

Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen daten und die personenbezogenen daten meiner/s  
Erziehungsberechtigten nämlich 
• Familienname, Vorname, adresse, sozialversicherungsnummer, staatsbürgerschaft, religionsbekenntnis 
• schüler:innen-iD, Telefonnummern, e-mailadresse
• schullaufbahndaten und noten der abgebenden schule im aufnahmeverfahren
• Portraitfotos und Bilder von schulveranstaltungen 
• leistungsnachweise, unterrichts- und projektbezogene Daten 
• informationen über Praktika, Teilnahme an schul- bzw. schulbezogenen Veranstaltungen
• absenzen und absenzgründe, Vermerke im klassenbuch, Verhaltensvereinbarung
• erfolge bei den reife- und Diplomprüfungen

für folgende zwecke:
• zur erfüllung des auftrages des schul- und Unterrichtsbetriebs sowie der zur Unterrichtsdokumentation und 

leistungsfeststellung
• Bilder für die erstellung des schüler:innenausweises eDUcard und für interne Verarbeitung wie klassenlisten,  

sitzpläne, etc.
• zur administration von schulveranstaltungen, wettbewerben, schulbezogenen Veranstaltungen
• für interne Berichte, in Presseberichten, in Präsentationen zur schulvorstellung, schulmarketing, Jahresbericht
• zur Verwaltung des netzwerkzugriffes, für e-maildienste, für interne kommunikation und klassenverteiler
• verarbeitet werden.

Fortsetzung nächste seite ➝

*) Pflichtfelder

* Vor- und nachname des/der schülers:in * geburtsdatum

* wohnanschrift des/der schülers:in

* Vor- und nachname der/des erziehungsberechtigten * geburtsdatum

* wohnanschrift der/des erziehungsberechtigten
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oben angeführte daten werden an folgende Empfänger übermittelt:
• Vorgesetzte Dienstbehörden und Ämter
• auftragsverarbeiter des Bundesministeriums für Bildung zur schuladministration („sokrates“ - Bitmedia, „webun-

tis/Untis“ – gruber&Petters), QiBB-evaluationsplattform, schulbuchdatenbank)
• Quartierbetreiber:innen und Unternehmen, die eine namensliste der Teilnehmer:innen verlangen (zB. sprachreisen, 

schikurse, sommersportwochen)
• namen und Fotos zum Betrieb des social media auftritts der schule 
• Presse zur Berichterstattung über Veranstaltungen und Projekte
• Druckereien zur herstellung von Druckwerken, Prospekten, Berichten
• Projektpartner und Partner bei wettbewerben / Prämierungen
• elternverein zwecks erstellung von einladungslisten zu Vereinsversammlungen

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese Einwilligung jederzeit schriftlich mittels briefs an die Schullei-
tung der HTL Wien West widerrufen kann. durch den Widerruf der Einwilligung wird die rechtmäßig-
keit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

zur Kenntnis genommen:

* Ort/Datum                                                                              * Unterschrift des/der schülers:in

* Ort/Datum                                                                              * Unterschrift der/des erziehungsberechtigten 

*) Pflichtfelder
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Einverständniserklärung zur Verwendung von Fotos
(bITTE auSFüLLEn und unTErSCHrEIbEn!)

Einverständniserklärung

lch erkläre mich damit einverstanden, dass auf der website der schule und auf den von den schulbehörden 
betriebenen webseiten (landesschulrat, stadtschulrat für wien, Bundesministerium für Unterricht,kunst 
und kultur) Fotos oder Filme aus dem schulalltag, auf denen ich möglicherweise abgebildet bin, im inter-
net veröffentlicht werden.

Des weiteren dürfen Bilder auf anderen medien (z. B. Präsentationen, Flyern, Plakaten, schulzeitungen, 
Jahresberichten, soziale medien, usw.) der schule erscheinen.

Die internetpräsentation erfolgt durch verantwortliche redakteure der schule. sie dient der Darstellung 
der inhaltlichen und pädagogischen arbeit der Bildungseinrichtung. alle im schulischen kontext selbst 
erzeugten medien dienen Präsentationszwecken sowie der Darstellung der pädagogischen arbeit im 
Unterricht, in Projekten und außerunterrichtlichen Veranstaltungen und besitzen keinen kommerziellen 
charakter. 

* Vor- und nachname des/der schülers:in                                                                                                * klasse

* Ort/Datum/Unterschrift  des/der schülers:in                                                                         * Unterschrift der/des erziehungsberechtigten

Liebe Schüler:innen, liebe Erziehungsberechtigte,
da die Unterrichtsarbeit immer mehr von den modernen kommunikationstechniken 
profitiert, ersuche ich sie höflich, untenstehende einverständniserklärung auszufüllen.

mag. Thomas angerer
Direktor

dSGVo
Die Zustimmung zur Verarbeitung der oben angeführten Daten erfolgt freiwillig und kann jederzeit per e-mail an  
direktion@htlwienwest.at oder schriftlich mittels Brief an die schulleitung (hTl wien west, Thaliastraße 125,  
1160 wien) widerrufen werden. 

Ort/Datum/Unterschrift des/der volljährigen schülers:in bzw. des erziehungsberechtigten

*) Pflichtfelder



9 Handbuch für Schülerinnen und Schüler der ersten Jahrgänge und Klassen 2024/25

w w w . h t l w i e n w e s t . a t

✂
✂

T e c h n i k  •  U m w e l T  •  D i g i T a l i s i e r U n g

zustimmungserklärung zur datenverwendung - Elternverein
(bITTE LESErLICH auSFüLLEn und unTErSCHrEIbEn!)

* Vor- und nachname der/des erziehungsberechtigten                                      * e-mail-adresse der/des erziehungsberechtigten

* Vor- und nachname der schülerin/des schülers                                                                                * klasse

Sehr geehrte Eltern und Erzeihungsberechtigte!

Damit wir unser service für sie auf hohem niveau halten können, ist es notwendig, bestimmte Daten zu erfassen, die 
nur für den internen Zweck „schule + elternverein" verwendet werden. 

wir nehmen den schutz der persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die regeln der eU-Datenschutz-
grundverordnung und des österreichischen Datenschutzgesetzes.

Personenbezogene daten werden nur im notwendigen umfang erhoben! auf keinen Fall werden die erhobenen 
daten ohne gesondertes Einverständnis an dritte weitergegeben!

Die Daten werden ausschließlich zu informationszwecken des elternvereins für sie verwendet. Die einsicht der Daten 
hat nur der Obmann/die Obfrau bzw. der kassier/die kassiererin - beide sind zur Verschwiegenheit über die Daten und 
zur sicheren Verwahrung für die Dauer des schulbesuches ihres kindes an unserer schule verpflichtet!

nach Beendigung der schulzeit bzw. vorzeitigem austritt sind die Daten unverzüglich zu löschen.

¢ Ich stimme zu, dass Schule und Elternverein meine daten für folgende zwecke verwenden: 
 für die Übermittlung von informationen des elternvereins (einladungen zu Versammlungen, informationsmaterial 

zu diversen Themen), zur Zusendung des erlagscheines für den eV- mitgliedsbeitrag und zur individuellen kon-
taktaufnahme.

 
 meine Daten dürfen nur intern verwendet werden und aus dieser Zustimmungserklärung heraus nichT an Dritte 

weitergegeben werden.

¢ Ich kann diese zustimmung jederzeit mit einem E-mail an Info@htlwienwest-elternverein.at widerrufen.

¢ Ich stimme zu, dass meine E-mail-adresse auf der Klassenliste angeführt wird.
 Diese Zustimmung kann jederzeit mit einem e-mail an info@htlwienwest-elternverein.at widerrufen werden.  

nach Beendigung der schulzeit, bzw. vorzeitigem austritt sind die Daten unverzüglich zu löschen.

* Datum/Unterschrift der/des erziehungsberechtigten
  

*) Pflichtfelder     
¢) bitte ankreuzen!
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Bestätigung der Kenntnisnahme der Werkstätten- und Hausordnung 
(siehe Seite 19–30) durch Schüler:innen und Erziehungsberechtigte 
(BITTE AuSfüllEn und unTERSCHREIBEn)

 
Vor- und nachname                                                 geburtsdatum                Jahrgang/klasse  

 

PlZ, Ort     straße/gasse/Platz   nr./stg./Tür    Tel.

 
erziehungsberechtigte:r                              Verhältnis zum/zur schüler:in

PlZ, Ort     straße/gasse/Platz   nr./stg./Tür    Tel.

IM nOTfAll Zu VERSTÄndIGEn:

 
name                                                                        Verhältnis zum/zur schüler:in

 
adresse                                       Tel.      e-mail

Ich bestätige, die Werkstättenordnung, die Sicherheitsvorschriften und die Hausordnung 
zur Kenntnis genommen zu haben.

  
Ort/Datum                  Unterschrift des/der schüler:in

  
Ort/Datum      Unterschrift der/des erziehungsberechtigten
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das elektronische Klassenbuch

In der HTL Wien 16 wird in allen abteilungen das elektronische Klassenbuch verwendet.

Die schüler:innen erhalten in den nächsten Tagen einen eigenen Benutzernamen und ein Passwort. es wird emp-
fohlen, dieses Passwort zu ändern.

schüler:innen und erziehungsberechtigte gelangen über einen link auf der schulhomepage www.htlwienwest.at 
zum klassenbuch.

sie können dann den aktuellen stundenplan, supplierungen, stundenentfall, schularbeitstermine, sowie die 
Fehlzeiten ihres sohnes/ihrer Tochter und deren status (entschuldigt/unentschuldigt) überprüfen.

es steht auch ein entschuldigungsformular mit den aktuellen Fehlzeiten zur Verfügung, das ausgedruckt, ausgefüllt 
und von den erziehungsberechtigten unterschrieben an den klassenvorstand/die klassenvorständin abgegeben  
werden kann.
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Fernbleiben vom unterricht

wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass während der Unterrichtszeit anwesenheitspflicht in der schule 
besteht. nach § 45 schulunterrichtsgesetz sind gründe für berechtigtes Fernbleiben: 

• Krankheit
•	 Krankheit	der	Eltern	oder	anderer	Angehöriger,	wenn	die	Hilfe	des/der	Schülers:in	unbedingt	erforderlich	ist
• amts- und behördenwege
• außergewöhnliche familiäre Ereignisse (z.B. hochzeit) 

in allen anderen Fällen hat der/die schüler:in anwesenheitspflicht. Dies gilt auch für schulveranstaltungen. soll-
ten sie voraussehen können, dass längeres oder häufigeres Fehlen zu erwarten ist, setzen sie sich bitte sofort 
mit der klassenvorständin/dem klassenvorstand in Verbindung.

eine Krankmeldung hat am ersten Tag des Fernbleibens vom Unterricht verpflichtend durch die eltern bzw. 
erziehungsberechtigten oder durch den/die volljährige/n schüler*in vor 7:50 Uhr im sekretariat oder bei der klas-
senvorständin/beim klassenvorstand zu erfolgen. Die krankmeldung kann ebenfalls in der webUntis app selb-
ständig eingetragen werden. wir bitten sie, dass sie stets den Überblick über die abwesenheiten ihres kindes im 
Blick haben.

Für jedes Fernbleiben vom Unterricht ist unverzüglich eine von den erziehungsberechtigten unterschriebene  
Entschuldigung zu bringen.

§ 45 Schulunterrichtsgesetz
(3) Der schüler hat den klassenvorstand oder den schulleiter von jeder Verhinderung ohne aufschub mündlich oder schriftlich 
unter angabe des grundes zu benachrichtigen. auf Verlangen des klassenvorstandes oder des schulleiters hat die Benach-
richtigung jedenfalls schriftlich zu erfolgen. Bei einer länger als eine woche dauernden erkrankung oder erholungsbedürftig-
keit oder bei häufigerem krankheitsbedingtem kürzerem Fernbleiben kann der klassenvorstand oder der schulleiter die Vor-
lage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, sofern Zweifel darüber bestehen, ob eine krankheit oder erholungsbedürftigkeit 
gegeben war.
(4) auf ansuchen des schülers kann für einzelne stunden bis zu einem Tag der klassenvorstand, darüber hinaus der schullei-
ter (der abteilungsvorstand) die erlaubnis zum Fernbleiben aus wichtigen gründen erteilen. als wichtige gründe sind jeden-
falls Tätigkeiten im rahmen der schülervertretung zu verstehen.
(5) wenn ein schüler einer mittleren oder höheren schule länger als eine woche dem Unterricht fernbleibt, ohne das Fern-
bleiben zu rechtfertigen (abs. 3) und auch auf schriftliche aufforderung hin eine mitteilung binnen einer weiteren woche nicht 
eintrifft, so gilt der schüler als vom schulbesuch abgemeldet (§ 33 abs. 2 lit. c). Die wiederaufnahme des schülers ist nur mit 
Bewilligung des schulleiters zulässig, die nur dann zu erteilen ist, wenn das Fernbleiben nachträglich gerechtfertigt wird und 
die Unterlassung der mitteilung an die schule aus rücksichtswürdigen gründen unterblieben ist.
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Liebe Schüler:innen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte!

aufgrund durchgeführter kalkulationen sind pro schüler:in und pro schuljahr Eur 65,– zu entrichten. Durch 
den arbeitsmittelbeitrag wird ein Bruchteil der kosten der für Unterrichtszwecke von der schule zur Verfügung 
gestellten mittel (kopien, Papier, Tonerpatronen, metallische und nichtmetallische materialien, Verbrauchswerk-
zeuge, linkedin lernplattform u.a.m.) abgedeckt.

sie werden gebeten, den arbeitsmittelbeitrag von eUr 65,-- für das schuljahr 2024/25 per Überweisung bis

Freitag, 13. September 2024

auf das unten angeführte konto zu überweisen.

Empfänger: Höhere Technische bundeslehranstalt, 1160 Wien
Iban: aT96 0100 0000 0523 0820
betrag: 65,00 Euro
Verwendungszweck: amb SJ 2024/25 name und Klasse der Schülerin / des Schülers

herzlichen Dank im Voraus für ihre kooperation.

mit freundlichen grüßen

mag. Thomas angerer
Direktor

arbeitsmittelbeitrag
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Pflichtfach bewegung und Sport
Für den sportunterricht stehen in der hTl wien west eine große (44m x 22m), teilbare halle, ein Tischtennisraum 
und eine calisthenics anlage im schulhof zur Verfügung.
Beim sportunterricht bitte unbedingt sportkleidung und abriebfeste sportschuhe tragen!
sollte ein/eine schüler:in eine längere erkrankung bzw. Verletzung haben, so ist so rasch als möglich eine Befrei-
ung für den sportunterricht einzuholen. Diese kann nur der schularzt ausstellen.

Sportwochen
Für schülerin:innen der wintersportklassen findet bereits im 1. schuljahr eine wintersportwoche im BsFZ kitz-
steinhorn statt. Darüber hinaus können sich interessierte schüler:innen auch für die Teilnahme an snowboard- 
und skimeisterschaften anmelden.

Für die zweiten Jahrgänge gibt es das angebot von wintersportwochen, die dritten Jahrgänge fahren auf  
sommersportwoche.

Weitere tolle angebote
•  sport- und sprachwochen im ausland
•  Freigegenstände: Badminton (Prof. reiterlehner), Basketball und Volleyball (Prof. kremser)
•  schulsportfest auf der marswiese in neuwaldegg
hier werden medaillen und Pokale in vielen sportarten vergeben: Fußball, Beachvolleyball, Basketball, Frisbee-
Ultimate, hockey, Badminton, leichtathletik (laufen, weitsprung, kugelstoß), Tennis
•  Jährliche Teilnahme am Bhs-stadthallen-Fußballturnier
•  schi- und snowboardtag im Jänner
•  wandertage einzelner klassen
•  Orientierungslauf in venedig
•  Teilnahme an abteilungs- und schulinternen meisterschaften ( z.B. Badminton, Basketball, Volleyball, Fußball)

Sport und abenteuer
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e l T e r n V e r e i n

ELTErNVErEIN der HTL Wien West
1160 Wien, Thaliastraße 125

ZVr-Zahl: 581124953
Mail: info@htlwienwest-elternverein.at
Web: www.htlwienwest-elternverein.at

Kontonr. IBAN: AT24 2011 1283 4898 1500

Was macht der Elternverein? 
in erster linie ist der eV zur finanziellen Unterstützung der schülerinnen und schüler bei schulveranstaltungen und  
Projekten da. Darüber hinaus vertritt er die wünsche und anliegen der eltern gegenüber der schulleitung und den lehrer/
innen und steht ihnen bei Fragen zum schulalltag mit rat und Tat zur seite.

Wer ist der Elternverein? 
alle eltern, die den jährlichen elternvereinsbeitrag einzahlen, sind mitglieder. aus ihrer mitte werden klassenelternvertreter/
innen und der Vorstand gewählt, der die mitglieder vertritt.

Was passiert mit meinem beitrag? 
Durch die einzahlung des mitgliedsbeitrags ermöglichen sie die mit-Finanzierung von Projekten und schulausflügen, 
Bildungsreisen und die anschaffung von Unterrichtsmaterial. Die mitglieder des elternvereins werden regelmäßig über 
einnahmen und ausgaben informiert.

Habe ich durch die Einzahlung Pflichten? 
nein. Die mitglieder des elternvereins haben keinerlei Pflichten. 
Die mitgliedschaft endet automatisch mit dem ende des schuljahres.

Welche Vorteile habe ich persönlich vom Elternverein?

• als mitglied können sie finanzielle Unterstützung beantragen, wenn eine schulveranstaltung zu teuer sein sollte.
• Bei Fragen zum schulalltag stehen wir ihnen mit rat und Tat zur seite.
• klassenausflüge und Projekte werden etwas günstiger, wenn der elternverein finanziell unterstützen kann.

Wie kann ich den Elternverein aktiv unterstützen?
• melden Sie sich als Klassen-Elternvertreter/in: Jede klasse braucht elternvertreter/innen, die die klasse bei 3-4 

elternvereins-sitzungen pro Jahr vertreten und die wichtige informationen weiterleiten.
• übernehmen Sie eine Funktion im Vorstand: sie können sich auf jede Funktion bewerben – über freiwerdende  

Positionen des nächsten schuljahres geben wir gerne auskunft

Werden Sie mitglied durch die Einzahlung von € 34,50 
bei geschwistern an einer anderen schule € 17,25 
bei geschwistern an zwei anderen schulen € 11,50
auf Elternverein der HTL Wien West Iban: aT24 2011 1283 4898 1500

am ersten elternabend werden mitglieder des elternvereins in ihre klasse kommen und den  
elternverein der hTl wien west genauer vorstellen. Gerne beantworten wir Ihre Fragen. 

Werden Sie bewusst Teil unseres Teams – es lohnt sich. 
www.htlwienwest-elternverein.at
e-mail: info@htlwienwest-elternverein.at

Wir wünschen allen Schüler/innen einen erfolgreichen Start an der HTL Wien West.

Elternverein
miteinander – Füreinander
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Reading is to the mind what exercise is to the body. (Joseph Addison)

Books are better than movies: You design the set the way you want it to look. (Trent Reznor)

There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them. (Ray Bradbury)

Im frei zugänglichen Teil der bibliothek der HTL Wien West kann man bücher, zeitungen und zeitschriften selbst 
aus den regalen nehmen und darin lesen – muss sie aber danach wieder genau an ihren Platz zurückstellen.

bücher und dVds sind für 2 oder 4 Wochen kostenlos entlehnbar – allerdings nur während der entlehnzeiten  
(im Zeitplan gelb markiert). Zeitungen, Zeitschriften sowie Diplom- und abschlussarbeiten können nur in der 
Bibliothek genutzt werden.

auf der Homepage der HTL Wien West ist die bibliothek unter „Service“ /„bibliothek“ zu finden. hier kann ihr 
gesamter Bestand in einer Datenbank durchsucht werden – durch klicken auf onLInE-SuCHE Im bESTand dEr 
bIbLIoTHEK 

die bibliothek ist ein ort des Lesens und Lernens – und daher prinzipiell ein ort der ruhe. sie kann aber auch 
für Prüfungen, Diskussionen, Präsentationen, lesungen etc. genutzt werden. Um Terminkollisionen zu vermei-
den, bitten wir darum, dies nach möglichkeit per mail an bibliothek@htlwienwest.at anzukündigen.

In der bibliothek kann auch gemeinsam gelernt oder an Projekten gearbeitet werden – jedoch bei anwesen-
heit anderer Benutzer nur leise.

Falls die bibliothek außerhalb der Entlehnzeiten geöffnet hat, können bücher vorbestellt oder retourniert 
werden. Für diese Zwecke liegt jeweils ein Formular bereit. retournierte Bücher sind mit ausgefülltem rückgabe-
Formular auf das Bibliothekars-Pult zu legen – sie dürfen nicht in die regale zurückgestellt werden.

wenn sie ein gewünschtes Buch nicht in unserer daTEnbanK finden oder andere Fragen haben, wenden sie sich 
bitte gerne während der entlehnzeiten persönlich oder ansonsten via bibliothek@htlwienwest.at an das Team 
der Bibliothek:

•		Prof.	Mag.	Harald	Ruiss
•		Prof.	Mag.	Sabine	Leitgeb
•		Prof.	Dr.	Albert	Schuch
•		Prof.	Mag.	Elke	Gigl
•		Prof.	Mag.	Mario	Feichter

bibliothek
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1. allgemeines
• Die in der Bibliothek (raum 201) frei zugänglichen Bücher, Zeitungen und Zeitschriften können dort gelesen 

werden. Die Bücher können auch entlehnt werden.
• Der nebenraum 201a kann vom lehrpersonal als temporärer arbeitsplatz bzw. für Besprechungen und den 

Unterricht mit kleineren gruppen genutzt werden. nach nutzung ist der raum zu versperren.

2. Öffnungs- und Entlehnzeiten
• Die Öffnungs- und entlehnzeiten werden beim eingang zur Bibliothek sowie auf der schulhomepage bekannt 

gemacht.
• Die anwesenheit von schülerinnen und schülern außerhalb dieser Zeiten ist nur gestattet, wenn sie von einer 

lehrperson auf nachvollziehbare weise erlaubt wird.

3. Entlehnung
• entlehnungen und rückgaben sind während der entlehnzeiten (im Plan gelb markiert) möglich. außerhalb die-

ser Zeiten können Bücher vorbestellt und zurückgegeben werden.
• Bücher und DVDs sind für 2 wochen entlehnbar, nicht unterrichtsrelevante medien auch für 4 wochen.  

eine Verlängerung ist möglich, sofern keine Vormerkung vorliegt.
• wörterbücher können nur für schularbeiten entlehnt werden.
• Bei Verlust oder Beschädigung eines Buches bzw. einer DVD sind die kosten der wiederanschaffung zu erstatten.
• Von neuen schülern und schülerinnen (im ersten schuljahr) und für Übungsbücher kann eine kaution bis zur 

höhe des wiederanschaffungswerts gefordert werden.

4. Verhalten
• Die Bibliothek ist ein arbeits- und ruheraum: ihre Benutzer/-innen haben sich leise zu verhalten; smartpho-

nes, notebooks etc. sind hier nur für recherchezwecke zu nutzen.
• sessel können umgestellt werden, müssen aber wieder zurückgestellt werden.
• in der Bibliothek darf nicht gegessen werden.
• Die Bibliothek ist sauber zu halten: Jeglicher abfall ist in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.
• wer gegen die Bibliotheksordnung verstößt, kann von der nutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden.

der Schulleiter
die Schulbiliothekar:innen

bibliotheksordnung
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alle schüler:innen können nunmehr in Wien mit dem von der jeweiligen schule zu beziehenden schüler:innen-
ausweis und in niederösterreich und burgenland mit den schüler:innentickets des Verbundes in Verbindung mit 
einer aufzahlungskarte entweder

1. die als Basisleistung bekannte Freifahrt zwischen der Wohnung und der Schule um den Betrag in der höhe 
von Eur 19,60 das „Jugendticket“ (entspricht dem bisherigen schüler:innenfreifahrtsticket) in anspruch neh-
men oder

2. um den Betrag in der höhe von Eur 82,–  das „Top-Jugendticket“ für ein ganzes Schuljahr inklusive Ferien 
und schulfreien Tagen 

alle öffentlichen Verkehrsmittel des „Vor-nEu“ nutzen.

die Tickets sind an allen Wiener-Linien-automaten, in Vorverkaufsstellen, Trafiken und im online-Ticketshop 
mit wenigen Klicks erhältlich.

Information zur Schüler:innenfreifahrt – 
Wiener Linien
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Verordnung des schulgemeinschaftsausschusses der 
höheren Technischen Bundeslehranstalt wien 16 vom  
30. 1. 2017:
aufgrund des § 44 abs.1 schUg, BgBl. 1986/472 in der 
jeweils geltenden Fassung, wird verordnet:

unterrichts- und arbeitsmittel
§1 (1) Die schülerinnen und schüler haben sowohl im The-

orie- als auch im praktischen Unterricht die notwen-
digen Unterrichtsmittel mitzubringen und in einem 
zweckentsprechenden Zustand zu erhalten (§4 abs.2 
schulordnungsVO)

(2) Die schülerinnen und schüler haben sämtliche ein-
richtungen und anlagen der schule einschließlich der 
zur Verfügung gestellten arbeitsmittel schonend zu 
behandeln (§4 abs.3 der schulordnungsVO). Bereitge-
stellte werkzeuge, geräte und materialien sind nach 
gebrauch fristgerecht in mängelfreiem und gereinig-
tem Zustand zurückzugeben.

aufsicht (gilt nicht für abendschule)
§2 Vor Beginn des Unterrichts, der schulveranstaltungen 

und schulbezogenen Veranstaltungen sowie während 
der Unterrichtspausen findet keine Beaufsichtigung 
der schülerinnen und schüler statt (§2 abs.1 und 6 
schulordnungsVO).

§3 1)  während des Vormittags- bzw. nachmittagsun-
terrichts darf eine schülerin bzw. ein schüler nur mit 
genehmigung der unterrichtenden lehrerin bzw. des 
unterrichtenden lehrers die schulliegenschaft verlas-
sen (§2 abs.4 schulordnungsVO).

(2) während der Pausen ist den schülerinnen und 
schülern das Verlassen der schulliegenschaft gestat-
tet.

§4 Bei lehrerinnen- bzw. lehrerabsenz können auch in 
Jahrgängen/klassen mit schulpflichtigen schülerinnen 
und schülern randstunden entfallen.

aufenthalt
§5 (1) klassenräume mit Unterrichtsbeginn in der ersten 

Unterrichtseinheit werden um 7.30 Uhr aufgesperrt. 
während der Öffnungszeiten des schulgebäudes ist den 
schülerinnen und schülern bis 7.30 Uhr bzw. vor Unter-
richtsbeginn und nach Unterrichtsende der aufenthalt 
im schulgebäude an folgenden Orten gestattet (§2 
abs.5 schulordnungsVO): linker hof(hettenkofergasse), 
aula, gänge im klassentrakt, mensa, Pausenräume im 
hauptgebäude.

(2) im Pausenraum vor der Direktion ist die einnahme 
von speisen und getränken untersagt.

(3) im Pausenraum vor der abteilung maschineninge-
nieurwesen ist die einnahme von speisen und geträn-
ken erlaubt. Der Platz ist jedoch sauber und ordentlich 
zu verlassen.

(4) abendschule: Das schulgebäude ist nach Unter-
richtsende (21.30 Uhr) bis spätestens 21:45 Uhr zu 
verlassen.

rauchen
§6  im  schulgebäude gilt prinzipiell rauchverbot.

Parken
§7 schülerinnen und schülern ist das Parken jeglicher Fahr-

zeuge im Bereich der schulliegenschaft verboten.

Spiele
§8 nachlauf-, Ball- und wurfspiele jeglicher art sind im 

Bereich der schulliegenschaft  - ausgenommen im 
Turnunterricht – untersagt.

müllseparation
§9 (1) in den Unterrichtsräumen angefallene und sepa-

rierte abfälle aus Papier, glas und metall sind von 
schülerinnen und schülern (kontrolle jeweilige klas-
senordnerinnen) in die hierfür bereitgestellten sam-
melbehälter zu deponieren.

(2) Die schülerinnen und schüler sind verpflichtet, 
sondermüll wie Batterien udgl. an den zentralen sam-
melstellen zu deponieren.

Elektrogeräte
§10 (1) Die inbetriebnahme mitgebrachter elektrogeräte 

wie kaffeemaschine, Toaster udgl. ist in den klassen-
räumen untersagt.

(2) während des Unterrichts ist das anschließen 
von elektrogeräten an das stromnetz wie laptop, 
Taschenrechner, Tablet, mobiltelefon, smartphone nur 
nach Bewilligung durch die lehrerin bzw. den lehrer 
gestattet.

(3) während des Unterrichts ist die Verwendung von 
mobiltelefonen, smartphones u.ä. nicht gestattet.
ausnahme: 

 • abendschule in begründeten Fällen (z.B. Bereit-
schaftsdienst in Firma)

 • mit ausdrücklicher Zustimmung der lehrpersonen für 

Hausordnung
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den unterrichtsspezifischen einsatz (z.B. recherchen, 
Dokumentationen, Terminplanung)

(4) Bei nichtbefolgung der Punkte (2) und (3) sind 
die unerlaubt benutzten geräte im abgeschalteten 
Zustand für die Dauer des Unterrichts sichtbar z.B. am 
lehrertisch, Fensterbank zu deponieren.

reinhaltung
§11 (1) am ende des Unterrichtstages sind die in den Unter-

richtsräumen vorhandenen sessel in das dafür vorge-
sehene Fach in den Tischen zu stellen und die Fenster 
zu schließen. Die jeweiligen klassenordnerinnen haben 
dafür zu sorgen, dass die Unterrichtsräume besenrein 
verlassen werden. Die lehrerin bzw. der lehrer hat die 
klasse zu versperren.

(2) Verschmutzungen jeder art sind im gesamten 
gebäude untersagt.

(3) mutwillige Beschädigungen haben neben dem scha-
denersatz gegebenenfalls auch disziplinäre Folgen.

Erkrankungen einer Schülerin bzw. eines Schülers wäh-
rend der unterrichtszeit (gilt nicht für abendschule)
§12 erkrankt eine schülerin bzw. ein schüler während der 

Unterrichtszeit, so ist über die Direktion kontakt mit 
der oder dem erziehungsberechtigten aufzunehmen 
und mit diesen die weitere Vorgangsweise abzuspre-
chen (notfalltelefonnummern und –adressen im stan-
desblatt). Bei gefahr im Verzug ist sogleich die rettung 
unter der rufnummer 144 zu verständigen.

LehrerInnenabsenz
§13 sollte zehn minuten nach dem vorgesehenen Beginn 

einer Unterrichtsstunde die/der planmäßig eingeteilte 
lehrerin noch abwesend sein, ist dies von der Jahr-
gangs-/klassensprecherin bzw. dem Jahrgangs-/klas-
sensprecher oder ihrer stellvertreterin bzw. seinem 
stellvertreter der abteilungs- bzw. werkstättenleitung 
zu melden.

Fundgegenstände
§14 Fundgegenstände werden mindestens drei monate 

lang in der schule aufbewahrt und sodann an das 
Fundamt weitergeleitet. aufbewahrungsort: Portier-
loge.

meldepflichten
§15 (1) Die schülerinnen und schüler sind verpflichtet, am 

schulgebäude, an schuleinrichtungen und -geräten 
wahrgenommene schäden unverzüglich einer lehre-
rin bzw. einem lehrer oder schulwart zu melden. Dies 
gilt sinngemäß auch für notausgänge und Panikver-
schlüsse.

(2) während des Unterrichts erlittene Unfälle sind der 
unterrichtenden lehrerin bzw. dem unterrichtenden 
lehrer unverzüglich zu melden. sonstige schülerun-
fälle sind in der Direktionskanzlei unverzüglich anzu-
zeigen (Unfallformular)!

Haftungen
§16 (1) eine haftung des Bundes für Verlust oder Beschä-

digung einer sache, die von einer schülerin bzw. einem 
schüler in die schule mitgebracht wurde, liegt nur dann 
vor, wenn die sache einem schulorgan ausdrücklich zur 
Verwahrung übergeben worden ist.

(2) in garderoben wird nur für übliche sachen wie 
gewöhnliche kleidungsstücke und schulutensilien, 
nicht aber für wertsachen wie kostbare kleidungsstü-
cke, schmuck oder höhere geldbeträge gehaftet.

 
(3) eine haftung ist jedenfalls ausgeschlossen, wenn 
die sache

 1.  in einer der schülerin bzw. dem schüler zur  
Verfügung gestellten, jedoch individuell versperr-
baren einrichtung (spind, garderobeschrank) auf-
bewahrt,

 2. einem schulorgan übergeben, jedoch ohne des-
sen Verschulden (Zufall oder höhere gewalt) in 
Verlust geraten oder beschädigt, oder  

 3. während des Unterrichts in einem sonderunter-
richtsraum im unversperrt gebliebenen klassen-
zimmer zurückgelassen worden ist.

(4) sofern eine schadenersatzpflicht seitens des Bun-
des vermutet wird, ist ein schadensfall ehest möglich 
einem schulorgan zu melden.

Sonderunterrichtsräume
§17 Für sonderunterrichtsräume gelten die in den anlagen 

1 und 2 angeführten ergänzenden spezialbestimmun-
gen.

brandschutzordnung
§18 anlage 3.

Inkrafttreten
§19 Diese Verordnung tritt mit sofortiger wirkung in kraft.

mag. Thomas angerer
Direktor



21 Handbuch für Schülerinnen und Schüler der ersten Jahrgänge und Klassen 2024/25

w w w . h t l w i e n w e s t . a tT e c h n i k  •  U m w e l T  •  D i g i T a l i s i e r U n g

Hausordnung – anlage 1
Werkstätten- und Werkstättenlaboratoriumsordnung

1. Kleidung
1.1. Die schülerinnen und schüler haben am werkstät-

ten- und werkstättenlaboratoriumsunterricht in ent-
sprechender arbeitskleidung teilzunehmen (§4 abs.1 
schulordnungsVO). Fehlende kleidung hat den aus-
schluss vom Unterricht und somit unentschuldigte 
stunden zur Folge.

1.2. sicherheitsgefährdende gegenstände wie ringe, arm-
bänder, halsketten, armbanduhren udgl. dürfen nicht 
getragen werden. Diesbezügliche weisungen erteilt 
die werkstättenlehrerin bzw. der werkstättenlehrer.

1.3 Bei Bedarf werden den schülerinnen und schülern 
schutzausrüstungen (z.B. schutzbrillen usw.) zur Ver-
fügung gestellt.

2. arbeiten am Computer
an computergestützten arbeitsplätzen ist
2.1. das installieren mitgebrachter Programme,
2.2. die anfertigung von kopien,
2.3. eine Uminstallation von hard- und/oder software nur 

nach rücksprache mit der unterrichtenden lehrkraft 
zulässig.

2.4. Die Benutzung der netzwerkinfrastruktur hat aus-
schließlich unterrichtsbezogen zu erfolgen.

3. arbeiten an maschinen und Einrichtungen
3.1. Das arbeiten (einstellen, inbetriebnahme, reinigen) 

an maschinen und einrichtungen darf nur mit Bewil-
ligung der unterrichtenden lehrkraft und in kenntnis 
der relevanten sicherheitsmaßnahmen erfolgen.

3.2. Vorhandene schutzvorrichtungen dürfen weder ent-
fernt noch außer wirkung gebracht werden.

4. Speisen und Getränke
im werkstättenbereich ist die einnahme von speisen und 
getränke untersagt.

5. reinigung
Die schülerinnen und schüler sind verpflichtet, spätes-
tens am ende des stundenplanmäßigen Unterrichts ihren 
arbeitsplatz sowie allfällig benützte maschinen und geräte 
zu reinigen. Der raum ist ordnungsgemäß zu verlassen

Hausordnung – anlage 2
allgemeine Funktionsraumordnung

1. Geltungsbereich
Die allgemeine Funktionsraumordnung gilt für alle Unter-
richtsräume, ausgenommen klassenräume, werk- stätten- 
und werkstättenlaboratorien.

2. Kleidung, Schuhe, brillen
2.1. in allen laboratorien, in denen chemikalien zum ein-

satz kommen (z.B. chemielaboratorium) haben schü-
ler einen arbeitsmantel zu tragen.

2.2. in den Turnsälen sind sportschuhe mit abriebfesten 
sohlen zu tragen.

2.3. Brillenträgerinnen bzw. Brillenträgern wird empfoh-
len, während des Turnunterrichtes und bei sportver-
anstaltungen eine splitterfreie Brille (sportbrille) zu 
tragen.

3. arbeiten am Computer
an computergestützten arbeitsplätzen ist
3.1. das installieren mitgebrachter Programme,
3.2. die anfertigung von kopien,
3.3. eine Uminstallation von hard- und/oder software nur 

nach rücksprache mit der unterrichtenden lehrkraft 
zulässig.

3.4. Die Benutzung der netzwerkinfrastruktur hat aus-
schließlich unterrichtsbezogen zu erfolgen.

4. Speisen und Getränke
in den Funktionsräumen ist die einnahme von speisen und 
getränke untersagt.

5. reinigung
Die schülerinnen und schüler sind verpflichtet, spätes-
tens am ende des stundenplanmäßigen Unterrichts ihren 
arbeitsplatz sowie allfällig zur Verfügung gestellte geräte 
in gereinigtem Zustand zurückzugeben. Der raum ist ord-
nungsgemäß zu verlassen.
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Hausordnung – anlage 3
brandschutzordnung – Verhalten im brandfall

1. auftretender rauchgeruch und Brandverdacht ist 
unverzüglich der Direktion, einer abteilung oder einem 
schulwart zu melden.

2. ruhe und Besonnenheit bewahren.

3. Feuerwehr nach Brandmeldung so rasch wie möglich 
über notruf verständigen und räumungsalarm auslö-
sen.

4. Das alarmsignal muss so lange ertönen, bis alle Perso-
nen in sicherheit sind.

5. in allen Funktionsräumen, in denen eine notaus-taste 
vorhanden ist, ist diese zu betätigen.

6. Die lifte sind im Brandfall nichT zu benutzen.

7. Die lehrerin bzw. der lehrer schaut in die benachbar-
ten Unterrichtsräume, ob eine aufsichtsperson anwe-
send ist.

8. ist eine klasse ohne aufsichtsperson, so ist diese 
klasse mitzunehmen.

9.  Das schulgebäude ist klassenweise (ev. mit nachbar-
klasse, wenn keine aufsichtsperson vorhanden ist) 
unter aufsicht der lehrperson in richtung sammel-
stelle zu verlassen. Das klassenbuch (ev. auch der 
nachbarklasse) ist unbedingt mitzunehmen.

 sammelstelle: 
 -  Platz zwischen schule und Thaliastraße
 -  Platz zwischen schule und Paltaufgasse

10. Die aufsichtsperson hat sich zu überzeugen, ob nie-
mand zurückgeblieben ist. Beim  Verlassen des rau-
mes sind Fenster und Türen zu schließen.

11. ist eine Benützung der Fluchtwege durch Verqualmung 
nicht mehr möglich, dann die schülerinnen und schüler 
in der klasse belassen, Türen schließen, Fenster öffnen 
und sich durch Zuruf den einsatzkräften bemerkbar 
machen.

12. mit hilfe des klassenbuches ist die Vollständigkeit der 
schülerinnen und schüler auf den sammelstellen fest-
zustellen.

13. nach Feststellung der Vollzähligkeit sind die sammel-
stellen zu verlassen.

14. einsatzkräfte erwarten und einweisen sowie der ein-
satzleiterin bzw. dem einsatzleiter bekannt geben, ob 
Personen vermisst werden.

mag. Thomas angerer
Direktor
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1. allgemeines

Die werkstättenordnung enthält allgemeine Verhaltens-
maßregeln, um einen günstigen Unterrichts – und erzie-
hungserfolg zu erzielen, Ordnung und reinlichkeit in den 
werkstätten zu gewährleisten, das werkstätteninventar 
zu schonen, werk – und hilfsstoffe sparsam zu verwenden 
und Unfälle zu vermeiden. Die im Folgenden verwendeten 
Begriffe wie „werkstätte” als Unterrichtsgegenstand und 
„werkstättenunterricht” stehen sinngemäß auch für alle 
anderen in den werkstätten unterrichteten
gegenstände.

2. das Lehrziel

im rahmen des werkstättenunterrichts werden den schü-
lerinnen Fertigkeiten und kenntnisse vermittelt, die den 
facheinschlägigen Berufen entsprechen.
Der werkstättenunterricht ist ein wichtiger Teil der ausbil-
dung an berufsbildenden technischen schulen. Die in der 
werkstätte gewonnenen erfahrungen sind für das Verste-
hen der in den theoretischen Fächern vermittelten lehrin-
halte nötig.
mit der reifeprüfung an den höheren abteilungen bzw. 
an den kollegs Tages – und abendschulen sowie der 
abschlussprüfung an den Fachschulen sind außerdem 
erleichterungen bei der ablegung der Prüfung für konzes-
sionierte gewerbe verbunden bzw. ist der nachweis der 
erlernung der entsprechenden gewerbe erbracht.

3. Leitung des Werkstättenunterrichts

Die leitung des werkstättenunterrichts unterliegt dem 
werkstättenleiter, bei dessen abwesenheit seinem stell-
vertreter.

Werkstättenleiter: 
FOl str iing. Dipl.–Päd. michael rausch, Bed.
Stv. Werkstättenleiter: Prof. mst. rene Bauer, Bed.

Die Führung eines Jahrganges bzw. einer klasse im werk-
stättenunterricht übernimmt die klassenleiterin. Diese 
Fachlehrerin, die/der selbst einen Teil des werkstättenun-
terrichts des betreffenden Jahrganges bzw. der betreffen-
den klasse bestreitet, sorgt für die zeitliche abstimmung 
der Unterrichtsführung in den anderen werkstätten, ist 
federführend hinsichtlich Beurteilung und Fehlstundener-

fassung und vertritt den Jahrgang bzw. die klasse bei kon-
ferenzen. Die klassenleiterin koordiniert sich regelmäßig 
in allen pädagogischen Belangen mit der/dem jeweiligen 
Jahrgangsvorstand/–vorständin (klassenvorstand/–vor-
ständin).
wünsche und Beschwerden sind der Fachlehrerin (klassen-
leiterin) vorzutragen. kann kein einvernehmen hergestellt 
werden, so hat die schülerin oder ein gewählter Vertreterin 
das recht, sich an den werkstättenleiter zu wenden. wird 
auch hier das anliegen negativ entschieden, so ist eine 
Vorsprache beim zuständigen abteilungsvorstand möglich. 

4. aufenthalt in den Werkstätten

Das Betreten einer werkstätte ist erlaubt:
• den werkstättenlehrerinnen,
• den in dieser werkstätte beschäftigten schülerinnen 

(anderen schülerinnen während ihre werkstättenunter-
richts nur mit erlaubnis der zuständigen Fachlehrerin),

• den zum stand der werkstätte gehörenden Bediensteten,
• den Führungspersonen der schule und der schulaufsicht.
allen anderen Personen ist das Betreten einer werkstätte 
nur mit Bewilligung der werkstättenleitung gestattet.
Das Verlassen der werkstätte durch die schülerin während 
und am ende des Unterrichts ist nur mit Zustimmung der 
unterrichtenden lehrerin erlaubt. erfolgt das Verlassen 
einer werkstätte zum Zwecke einer erledigung, so hat die 
schülerin diese auf kürzestem wege durchzuführen, um 
möglichst rasch wieder die arbeit am arbeitsplatz aufzu-
nehmen.
während der Vormittags– und nachmittagspause dürfen 
nur die Pausenräumlichkeiten und der schulhof aufgesucht 
werden.
während der mittagspausen ist den schülerinnen das Ver-
lassen der schulliegenschaft gestattet. (§3 abs. 2 hausord-
nung)

5. arbeitskleidung und persönlicher Schutz

während des werkstättenunterrichts sind die schülerin-
nen verpflichtet, eine der jeweiligen werkstätte angepasste 
arbeits– bzw. sicherheitskleidung (Psa) zu tragen. Diese 
wird den schülerinnen von der klassenleiterin mitgeteilt 
bzw. ist dem elternbrief zu entnehmen.
Die schülerinnen haben ihre straßenkleidung während des 
werkstättenunterrichtes in der ihnen zugewiesenen gar-
derobe aufzubewahren. werden dafür garderobenkästen 

Werkstättenordnung
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verwendet, so sind diese durch die schülerin mit einem 
mitgebrachten Vorhängeschloss zu versperren. Die gar-
derobenkästen sind im eigenen interesse sauber zu halten 
und schonend zu behandeln, nach Beendigung des werk-
stättenunterrichts frei zu machen und die Türen unver-
sperrt zu schließen. Bleibt ein garderobenkasten versperrt, 
muss durch aufschneiden des Vorhängeschlosses der kas-
ten geöffnet werden, damit die nächste schülerin kleidung 
deponieren kann. Der hierdurch am schloss entstandene
schaden wird der schülerin nicht ersetzt.
Die schülerinnen werden ersucht, zum werkstättenunter-
richt keine wertvollen gegenstände bzw. keine höheren 
geldbeträge mitzunehmen. Die schulleitung übernimmt für 
solche gegenstände keine haftung. (§16 schulordnung)
als einfacher haarschutz sind kappen zu verwenden. sie 
sollen, auf der innenseite, mit dem namen der schülerin-
nen versehen sein. 

6. Werkstättengeeignete ausrüstung der Schülerin bzw. 
des Schülers

Jede schülerin hat in den werkstättenunterricht die vorge-
gebenen Unterrichtsmaterialien (z.B. messschieber, per-
sönlicher kleinwerkzeugsatz, etc.) mitzubringen. Diese sind 
für den arbeitserfolg teilweise maßgeblich – ein nichtmit-
bringen führt daher unweigerlich zu einer schlechteren mit-
arbeitsbeurteilung.
Bei Übergabe eines arbeitsplatzes durch den Fachlehrerin 
an die schülerin ist an hand der inventarliste das Platz-
werkzeug auf seine Vollständigkeit und seinen Zustand zu 
prüfen. Jeder erkannte schaden oder Verlust ist sofort der 
Fachlehrerin zu melden.
in gleicher weise ist am ende des werkstättenunterrichts 
bei der Übergabe des arbeitsplatzes an die Fachlehrerin zu 
verfahren.
Die schülerin darf die zur Verfügung gestellten werkzeuge 
weder an andere schülerinnen weitergeben noch austau-
schen. Die Verantwortung über die anvertrauten werk-
zeuge obliegt der jeweiligen schülerin.
Die zur arbeitsdurchführung nötigen maschinen, Vorrich-
tungen und sonstigen einrichtungen sind schonend zu 
behandeln. schäden an diesen sind sofort zu melden.

7. unterrichtsführung

Die schülerinnen haben sich pünktlich in den stundenplan-
mäßigen werkstätten zur Feststellung der
abwesenheiten einzufinden.
Die auszuführenden arbeiten werden den schülerinnen von 
ihrer Fachlehrerin zugewiesen; die
werkstoffe und werkzeuge werden von der schule beige-
stellt.

Die werkstücke und Betriebsmittel sind auf dem arbeits-
platz geordnet und übersichtlich zu platzieren.
Die zur Verfügung gestellten Zeichnungen und Pläne sind 
für eine wiederkehrende Verwendung bestimmt. sie sind 
schonend zu behandeln und dürfen nur mit genehmigung 
der Fachlehrerin nach hause genommen werden.
Jede schülerin hat beim Verbrauch von werkstoffen, hilfs-
stoffen und energie sowie bei der Benutzung von werkzeu-
gen auf wirtschaftlichkeit und sorgfalt zu achten. mutwillig 
verbrauchte stoffe und energie und durch Unachtsamkeit 
unbrauchbar gewordene Betriebsmittel sind zu ersetzen. in
schwerwiegenden Fällen der Pflichtverletzung werden Dis-
ziplinarmaßnahmen ergriffen.
Die leistungsbeurteilung der schülerin in den werkstätten, 
erfolgt aufgrund der ausgeführten arbeiten, der mitarbeit 
und der geführten werkstättenmappe. Die Beurteilung der 
arbeiten erfolgt nach Qualität und der benötigten arbeits-
zeit; die der werkstättenmappe nach sachlichen richtigkeit
und der Form der eintragungen.

8. ordnung und reinlichkeit

arbeitsplatz, maschinen, Vorrichtungen und sonstige ein-
richtungen sind nach Benutzung sofort zu reinigen. alle 
nicht mehr benötigten arbeitsbehelfe müssen an den dafür 
vorgesehenen Plätzen deponiert werden.
am ende des Unterrichts, zu dem von der Fachlehrerin 
bestimmten Zeitpunkt, hat jede schülerin die entliehenen 
Betriebsmittel gereinigt zurückzugeben. Das Platzwerk-
zeug ist sorgfältig zu verwahren.
Die einrichtungen sowie der Boden der werkstätte sind zu 
säubern und die abfälle sortengetrennt zu entsorgen.
Die Fenster in den werkstätten dürfen nur mit genehmigung 
der Fachlehrerin geöffnet werden und müssen immer vor 
dem Verlassen der räumlichkeiten geschlossen werden.
werkstättenräume und deren einrichtungen sind in den 
letzten stunden des werkstättenunterrichts vor den Ferien 
durch die schülerinnen gründlich zu reinigen. soweit nötig, 
sind Betriebsmittel vor Verrostung zu schützen und akkus 
in einem der feuerfesten akkuschränke einzulagern.
in den Toiletten und waschräumen ist besondere reinlich-
keit geboten. Die sanitären einrichtungen sind besonders 
schonend zu behandeln.

09. Verhütung von unfällen

Zur Verhütung von Unfällen sind die sicherheitsvorschriften 
unbedingt zu beachten, die auf einem eigenen Blatt dieser 
werkstättenordnung beigelegt sind.
Zu Beginn des werkstattunterrichts, sowie vor dem arbei-
ten an maschinen mit erhöhtem gefahrenpotential, wird 
eine sicherheitsunterweisung durchgeführt. hat die schüle-
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rin an dieser sicherheitsunterweisung nicht teilgenommen 
(z.B. durch Verspätung oder unentschuldigtes Fernbleiben), 
wird er/sie vom werkstättenunterricht ausgeschlossen. 
Die schülerin verbleibt weiterhin unter aufsicht der Fach-
lehrerin und der dadurch versäumte Unterricht ist wie ein 
Unterricht zu behandeln, dem die schülerin unentschuldigt 
fernbleibt.
im Falle besonderer gefahr (Brand, gebrechen, usw.) sind die 
entsprechenden weisungen der schulorgane zu befolgen.

10. richtlinien für die Führung der arbeitsberichte

Die Führung der werkstättenmappe ist ein Teil der werk-
stättenausbildung.
Zweck der werkstättenmappe:
• Die schülerinnen im technisch einwandfreien Beschrei-

ben von arbeitsaufgaben auszubilden.
• eine Übersicht über die von der schülerin durchgeführ-

ten arbeitsaufgaben und die hierfür benötigten Zeiten zu 
geben.

• Der schülerin bei der Durchführung neuer arbeitsaufga-
ben als nachschlagbehelf zu dienen.

• Der schülerin, den lehrerinnen und den kontrollorganen 
einen Überblick über die einteilung des werkstättenun-
terrichts zu geben, speziell in hinblick auf die zeitliche 
aufteilung der einzelnen werkstätten.

während der gesamten ausbildung in der werkstätte soll 
dieselbe mappe verwendet werden.
Die werkstättenmappe hat während des werkstättenun-
terrichts immer zur einsicht aufzuliegen.
Die werkstättenmappe ist bis zur reife– bzw. abschluss-
prüfung aufzubewahren und auf Verlangen der Prüfungs-
kommission vorzulegen.
Die werkstättenmappe besteht aus:
• Der ringmappe.
• Dem Deckblatt – dieses ist bei schuleintritt auf anwei-

sung der klassenleiterin auszufüllen.
• Den arbeitsberichten – diese dienen den laufenden ein-

tragungen in der werkstättenmappe.
Die eintragungen sind in normschrift oder mittels Pc vor-
zunehmen.
Zusatzblätter (Zeichnungen, Texte, usw.) sind in die mappe 
einzuordnen.
Die werkstättenmappe wird laufend von der Fachlehrerin 
auf Vollständigkeit und inhalt überprüft.

11. unterichtsversäumnisse im praktischen unterricht

Unterrichtsversäumnisse im fachpraktischen Unterricht 
dürfen laut schulunterrichtsgesetz BgBl.nr.139/1974, 
§20(4) in einem Unterrichtsjahr nicht mehr als das achtfa-

che der wöchentlichen stundenzahl betragen.
Bei Überschreitung dieser Fehlstundenzahl ohne eigenes 
Verschulden, ist das Versäumnis durch eine 4-wöchige, 
facheinschlägige Ferialpraxis nachzuholen und nachfolgend 
sind die in diesem Pflichtgegenstand geforderten kennt-
nisse und Fertigkeiten durch eine Prüfung nachzuweisen. 
Die art der Ferialpraxis und der Termin der Prüfung werden 
in einer Zeugnisklausel bekanntgegeben.
liegt ein schuldhaftes Versäumnis des Unterrichts vor 
(z.B. entstanden durch gezieltes Fehlen an einzeltagen mit 
werkstättenunterricht), oder wurde die oben angeführte 
Prüfung nicht abgelegt, wird die betreffende schülerin bzw. 
der betreffende schüler für die betreffende schulstufe nicht 
beurteilt.
Für Jahrgänge mit semesterlehrplänen aus werkstät-
tenunterricht (kolleg, hTl für Berufstätige) gilt die Unter-
richtsordnung für semesterformen. Das bedeutet, dass 
bei Überschreitung der Fehlstundenzahl um die 4–fache 
wochenstundenzahl ohne eigenes Verschulden, das Ver-
säumte durch eine facheinschlägige Praxis nachzuholen 
ist und durch eine Prüfung die geforderten kenntnisse und 
Fertigkeiten nachzuweisen sind (regelung wie in der Tages-
schule).
muss eine schülerin aus einem besonderen anlass, den 
werkstättenunterricht, abweichend vom stundenplan, 
später beginnen oder früher beenden, ist um genehmi-
gung beim Jahrgangs (klassen) -vorstand (Jahrgangs (klas-
sen) -vorständin) anzusuchen (§45 abs.4 schug.). liegt die 
erlaubnis dafür schriftlich vor (z.B. eintragung im klassen-
buch), kann die schülerin vorzeitig entlassen werden. Die 
dadurch auftretenden Versäumnisse des werkstättenun-
terrichts werden als solche geführt.

12. Änderungen

ausnahmen, ergänzungen oder Änderungen dieser werk-
stättenordnung können nur mit genehmigung der werk-
stättenleitung von der zuständigen Fachlehrerin den schü-
lerinnen bekannt gegeben werden.

13. Gültigkeit der Werkstättenordnung

Die werkstättenordnung gilt für den gesamten werkstät-
tenbereich der hTl wien west, ab dem 1. september 2024.
Für alle hier nicht speziell angeführten Punkte gilt die haus-
ordnung.

14. diese Werkstättenordnung wird der SchülerIn nach-
weislich zur Kenntnis gebracht und durch unterschrift der 
SchülerIn bzw. der Erziehungsberechtigten bestätigt.
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In jeder Werkstätte besteht erhöhte unfallgefahr! daher 
sind die unfallverhütungsvorschriften genau einzuhal-
ten und die Weisungen der LehrerInnen gewissenhaft zu 
befolgen.

Die schülerinnen haben während des werkstättenunter-
richtes die vorgeschriebene arbeitskleidung und den von 
der Fachlehrerin als notwendig erkannten Unfallschutz 
(Psa) zu tragen.

Die arbeitskleidung muss eng anliegende Unterärmeln 
haben. sofern in der betreffenden werkstätte das Tragen 
von straßenschuhen zulässig ist, müssen diese eine feste 
sohle und geschlossenen Oberteil haben. nicht zulässig 
sind sandalen, holzpantoffeln, usw. in allen anderen werk-
stätten sind die vorgeschriebenen sicherheitsschuhe zu 
tragen.

ringe, armbänder, halsketten, armbanduhren, nasenringe, 
Ohrenringe und dergleichen dürfen nicht getragen werden. 
ausnahmen kann die Fachlehrerin gestatten.

spielereien, neckereien, raufereien, Zänkereien und hand-
lungen ähnlicher art sind zu unterlassen, da erhöhte Unfall-
gefahr entsteht.

insbesonders dürfen arbeiten mit Druckluft nur mit geneh-
migung durch die unterrichtende lehrerin unter Beach-
tung der sicherheitsvorschriften durchgeführt werden! es 
besteht Verletzungs – und lebensgefahr!

Jede inbetriebnahme von maschinen, geräten und anlagen 
bzw. arbeit an elektrischen leitungen und anlagen sowie 
gas – und wasserleitungsanlagen bedarf der genehmi-
gung der Fachlehrerin. Dieser Punkt ist auch sinngemäß bei 
besonderen arbeiten, wie z.B. mit chemikalien oder giften 
oder bei Betreten von nicht allgemein zugänglichen räu-
men u.ä. anzuwenden.
schutzvorrichtungen dürfen bei der arbeit weder entfernt 
noch in ihrer Funktionstüchtigkeit vermindert werden.

etwaige festgestellte mängel oder gefährdungen an 
maschinen, geräten, anlagen und deren schutzvorrichtun-
gen sind sofort der Fachlehrerin zu melden.

Bei arbeiten an maschinen und bei besonderen arbeiten 
ist ein die haare bedeckender haar – bzw. kopfschutz zu 
tragen.

Bei augen gefährdenden arbeiten ist ein augenschutz wie 
schutzbrille, schutzschild oder dergleichen zu verwenden.

in Bewegung befindliche maschinenteile oder werkstücke 
dürfen nicht berührt werden. schmieren und reinigen darf 
nur bei stillstand der maschine erfolgen.

Bei spann-, einstell-, und reparaturarbeiten sind maßnah-
men zu treffen, die ein unbeabsichtigtes oder selbsttätiges 
einschalten verhindern. Dies gilt für alle maschinen, insbe-
sondere jedoch für elektrische anlagen sowie für gas – und 
wasserleitungsanlagen.

arbeitende Personen an maschinen und anlagen mit 
besonderer Unfallgefahr dürfen von mitschülerinnen nicht 
angesprochen oder abgelenkt werden.

schwere lasten dürfen nur auf anordnung und unter auf-
sicht der Fachlehrerin gehoben und transportiert werden.

Befolgt eine schülerin trotz ermahnung die sicherheitsvor-
schriften nicht, wird sie/er vom Unterricht ausgeschlossen. 
sie/er verbleibt weiterhin unter aufsicht der Fachlehrerin 
und der dadurch versäumte Unterricht ist wie ein Unterricht 
zu behandeln, dem die schülerin unentschuldigt fernbleibt.

Sicherheitsvorschriften
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In every workshop, there is an increased danger of acci-
dents. Therefore, the rules of avoiding accidents and the 
teacher’s instructions must be strictly followed.

During the workshop lessons, the pupils have to wear wor-
king clothes according to regulation.

The working clothes consist of a tight fitting working suit 
plus appropriated shoes; sandals, slippers etc. are not allo-
wed, the foot must be completely covered. in some work-
shop, it is necessary to wear special work shoes.

rings, bracelets, necklaces, watches and anything like that 
must not be worn. The teacher may allow exceptions.

Provoking others, teasing, fighting, quarrelling and similar 
actions increase the danger of accidents and therefore are 
strictly forbidden.

any starting and operating of machines, implements, tools, 
handling cables, conducting wires or electric current in any 
form, furthermore supply of gas or waterpipes must be 
authorised by the teacher. This regulation also applies to 
special situations as e.g. working with chemicals or toxic 
substances or when entering rooms which are not open to 
everybody.
During the work protectives must neither be removed nor 
may their functions be diminished.

any problems or defects on machines, tools, implements or 
of their protective devices must be immediately reported to 
the teacher.

when doing special pieces of work on machines all the hair 
must be covered by a cap or similar item.

whenever the eyes are endangered, they have to be protec-
ted by working goggles, shields or similar items.

any parts of machines or pieces of work in motion must not 
be touched. any greasing or cleaning can only be done when 
the machines are stopped.

while spanning, adjusting or repairing machines everything 
must be done to avoid starting them. This regulation also 
applies to electrical implements, gas – or water pipes.

People working at machines or implements with a high risk 
of accidents must never be irritated or talked to by class-
mates.

heavy weights may only be lifted or transported when 
ordered and supervised by the teacher.

if a pupil does not obey these safety rules – even after being 
admonished – he/she may be excluded from the lessons. 
he/she remains under the teacher’s supervision. The less-
ons missed for this reason count as unexcused absences.

Safety rules
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Einleitung
Die Brandschutzordnung richtet sich an alle schüler/innen und schulfremdes Personal ohne Brandschutzaufga-
ben, die sich nicht nur vorübergehend in den gebäuden der schule aufhalten. 

alle neu an der schule tätigen Personen müssen unverzüglich über die inhalte dieser Brandschutzordnung unter-
wiesen werden.

Diese schulinterne Brandschutzordnung entbindet nicht von der Verpflichtung, sonstige gesetzliche Vorschriften 
und arbeitsschutzvorschriften sowie allgemein anerkannte regeln der Technik zu beachten und einzuhalten.
Jede/r schulangehörige muss sich mit den Vorschriften vertraut machen, die im alarmfalle zu beachten sind.  

diese brandschutzordnung wurde erstellt am: 01.06.2023
In Kraft gesetzt durch:  mag. Thomas angerer

brandverhütung
rauchen
am gesamten schulgelände gilt ein allgemeines rauchverbot.

Feuer, offene Flammen
Das Verwenden von Feuer und offenen Flammen ist im gesamten gebäude verboten.

Elektrische Geräte 
elektrisch betriebene Fortbewegungsmittel (e-Bike, e-roller, …) dürfen nicht im schulgebäude abgestellt wer-
den. Das laden jeder art von akkus ist im schulgebäude verboten.
Das anstecken privater elektrischer geräte ist im schulgebäude verboten.

Flucht- rettungswege
Die Flucht- und rettungswege sind frei zu halten.

 

brandschutzordnung
HTL Wien West, Thaliastraße 125, 1160 Wien
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Die Brandschutzordnung richtet sich an alle schüler/innen und sowie Personen die nicht am schulstandort 
beschäftigt sind.

aushang

brandschutzordnung
für Schüler:innen und schulfremdes Personal

Verhalten im brandfall
ruhe bewahren

1. brand melden

2. In Sicherheit 
 bringen

3. Löschversuch 
 unternehmen
 

brandmelder betätigen!

Telefon: .................................................
Wer meldet?
Was ist passiert?
Wie viele  sind betroffen/verletzt?
Wo ist es passiert?
Warten auf rückfrgen!

gefährdete Personen mitnehmen
Türen schließen
gekennzeichneten rettungswegen 
folgen
aufzug nicht benutzen
anweisungen beachten

Feuerlöscher benutzen

wandhydrant/löschschlauch

mittel und geräte zur 
Brandbekämpfung nutzen
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ruhe bewahren

brand melden

In Sicherheit bringen

In Sicherheit bringen

Löschversuch unternehmen

Verhalten im brandfall

ruhe bewahren

Handfeuermelder betätigen, Klassenlehrer, direk-
tion oder Schulpersonal informieren,

notruf (0)122 

Gefährdete Personen warnen 

Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen. 
ist eine Benützung der Fluchtwege durch starken 
rauch nicht mehr möglich, im Unterrichtsraum blei-
ben und Tür schließen. auf sich aufmerksam machen 
(Fenster, handy)

Klassentüren und Fenster schließen
Hilflose Personen mitnehmen 

Sammelstelle aufsuchen 
•  Platz zwischen schule und Thaliastraße
•  Platz zwischen schule und Paltaufgasse
•  Parkplatz zwischen schule und 
    hettenkofergasse

Bei einer Trennung von der klasse, nächstgelegen 
sammelstelle aufsuchen und lehrpersonal oder 
mitschülern (mit handy) Bescheid geben.

aufzug im brandfall nicht benutzen

Löschschlauch benutzen
löschversuch von kleinen entstehungsbränden nur 
unter Beachtung der eigensicherung vornehmen.

Feuerlöscher benutzen
löschversuch von kleinen entstehungsbränden nur 
unter Beachtung der eigensicherung vornehmen.



HTL TaGESSCHuLE
• elektronik und Technische informatik 
• elektrotechnik
• informationstechnologie
• maschinenbau

FaCHSCHuLE
• informationstechnik
• mechatronik

HTL abEndSCHuLE
• elektrotechnik
• informatik - systemtechnik
• maschinenbau

T e c h n i k  •  U m w e l T  •  D i g i T a l i s i e r U n g




